
Anlage 4 

zur Verordnung der Stadt Lübtheen zur Beschränkung des Betretens  
der Nationalen Naturerbefläche „Lübtheener Heide“ vom 31.03.2021 

 
 

Verlassen des Weges 
verboten! 

     
 
 
 

     Lebensgefahr! 
      

     Danger! 
  
 
        
 
 
 
 

Das Betreten ist nur auf Wegen 
erlaubt, die durch Pfähle mit              

roter Kappe gekennzeichnet sind. 
 
 

Abseits dieser Wege besteht 
Betretungsverbot! 

 
 
 

Das Gelände abseits der Wege ist aufgrund der früheren militärischen  
Nutzung mit Munition und sonstigen Kampfmitteln belastet. 
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